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Vorwort

Die vorliegende Untersuchung ist der Frage gewidmet, unter welchen Vorausset-
zungen und in welcher Weise der nichtberechtigte Inhaber eines Gutes verpflichtet 
sein sollte, die aus der Nutzung des Gutes gezogenen Vorteile auszugleichen. Zu 
einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Regelungsproblem des Nutzungs-
ausgleichs motivierte mich der dreifache Befund, dass es erstens im BGB nicht 
angemessen adressiert wird, dass es zweitens der Praxis nicht gelungen ist, die 
Schwächen der lex lata zu kompensieren und dass es drittens bislang an einer sys-
tematischen wissenschaftlichen Durchdringung der Thematik fehlte. Die Arbeit 
wurde von der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen im Win tersemester 2018/19 als Habilitationsschrift angenommen. Für die 
Veröffentlichung habe ich Gesetzesänderungen, Rechtsprechung und Literatur bis 
Mai 2020 berücksichtigt.

Meine Habilitationsschrift verdankt ihre Entstehung meiner für mich in vielerlei 
Hinsicht prägenden Begegnung mit meinem akademischen Lehrer, Herrn Profes-
sor Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schön, dem Direktor der Abteilung für Unternehmens- 
und Steuerrecht am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finan-
zen in München. Wolfgang Schön ermutigte mich, eine akademische Karriere ein-
zuschlagen und bot mir hierfür mit einer Stelle als wissenschaftlicher Referent an 
seinem Institut ein ideales Umfeld. Von ihm stammte auch die Anregung, meine 
Habilitationsschrift einer grundlegenden privatrechtlichen Fragestellung zu wid-
men. Zu ihrem erfolgreichen Abschluss hat er durch sein stets offenes Ohr, durch 
zahllose gute Ratschläge und anregende Diskussionen maßgeblich beigetragen. 
Vor allem aber war mir Wolfgang Schön in fachlicher und persönlicher Hinsicht 
stets ein Vorbild. Hierfür bin ich ihm zutiefst dankbar.

Mein besonderer Dank gilt ferner Herrn Professor Ansgar Ohly und Herrn 
Professor Klaus-Dieter Drüen, die mich als weitere Mitglieder meines Fachmento-
rats in vielfältiger Weise unterstützt haben. Herrn Professor Ohly danke ich zu-
dem herzlich für die zeitnahe Erstellung seines Zweitgutachtens, dem man in jeder 
Zeile die intensive und konstruktive Auseinandersetzung mit meiner Arbeit an-
merkt. Danken möchte ich ferner der gesamten Juristischen Fakultät der Ludwig- 
Maximilians-Universität München dafür, dass sie mich als externen Habilitanden 
überaus freundlich aufgenommen hat. Die Veröffentlichung der Arbeit wurde vom 
Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen mit einem groß-
zügigen Druckkostenzuschuss gefördert, wofür ich sehr dankbar bin.



VIII Vorwort

Während meiner gesamten Habilitationsphase habe ich die freundschaftliche 
Atmosphäre am Institut und den inspirierenden geistigen Austausch mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen sehr genossen. Besonders für die schöne gemeinsame 
Zeit und für vielfältige Unterstützung bedanke ich mich bei Birke Häcker, Caroline 
Heber, Christine Osterloh-Konrad, Johanna Stark, Andreas Fleckner und 
 Alexander Hellgardt. Besonders danke ich ferner Gabriele Auer, die mich in allen 
organisatorischen Belangen stets in herausragender und überobligatorischer Weise 
unterstützt hat, sowie Petra Golombek, die durch ihr großes Engagement in der 
Betreuung der Bibliothek einen entscheidenden Beitrag zu den vorzüglichen For-
schungsbedingungen am Institut leistet. Eine große Hilfe bei der Erstellung der 
Arbeit waren mir ferner die studentischen Hilfskräfte am Institut. Mein Dank 
hierfür gilt insbesondere Vera Gentner, Antonia Haaks, Andreas Drees, Markus 
Heigl, Jan Rausch, Moritz Rehm und Florian Striefler. Meinem Schwiegervater 
Edmund Gumpert danke ich herzlich für sein scharfes Auge beim Korrekturlesen 
der Arbeit.

Abschließend möchte ich mich bei der Person bedanken, der ich nie genug dan-
ken kann: meiner Frau Anna Gumpert. Da sie selbst Wissenschaftlerin ist, kennt 
sie die Höhen und Tiefen, die dieser Weg mit sich bringt. Sie war immer für mich 
da, wenn ich mich in den Untiefen zu verlaufen drohte. Nur mit ihr konnte ich die 
Höhepunkte wirklich genießen. Dafür, dass sie stets an meiner Seite steht, danke 
ich ihr von ganzem Herzen. Ihr ist diese Arbeit gewidmet.

München, im Juni 2020  Erik Röder
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Einleitung

„Das Ding, die Sache besitzt Werthaftigkeit, 
indem es (sie) Nutzungen zu gewähren vermag.  

Der Gutscharakter des Dinges beruht auf seiner 
Nutzbarkeit, auf der Fähigkeit, menschliche 

Bedürfnisse zu befriedigen. Der jeweilige Nutzen, 
den ein Ding gewährt, ist nicht dieses selber.  

Es besteht hier ein Zeitgegensatz. Die Substanz  
des Gutes verzeitet sich in seinen Nutzungen. 

Anders ausgedrückt: das Wertsein der Sache wird 
aktualisiert, indem sie genutzt wird.“

Husserl, Der Rechtsgegenstand, 1933, S.  23.

Gegenstand und Zielsetzung der Untersuchung

Der Besitzer einer Sache, die im Eigentum eines anderen steht, hat kein Recht zum 
Besitz: Die Vindikationslage ist der Archetyp einer korrekturbedürftigen Güter
zuordnung. Wenn sich ein Gut in der Verfügungsgewalt eines nichtberechtigten 
Inhabers befindet, gewährt die Rechtsordnung dem Berechtigten als primären 
Rechtsbehelf einen Anspruch auf Übertragung des Gutes. Der Eigentümer kann 
vom Besitzer gemäß §  985 BGB die Herausgabe der Sache verlangen. 

Abgesehen von Fällen, in denen der Nichtberechtigte das Gut unmittelbar nach 
seiner Erlangung auf den Berechtigten überträgt, genügt dieser primäre Anspruch 
jedoch nicht, um die von der Rechtsordnung nicht anerkannte Güterzuordnung 
vollständig zu korrigieren. Denn – wie es Gerhart Husserl 1933 formulierte – die 
Substanz eines Gutes „verzeitet sich in seinen Nutzungen“. Das Innehaben eines 
Gutes im Zeitablauf hat einen Vermögenswert. Dieser Wert steht dem berechtigten 
Inhaber des Gutes zu. Gemäß §  903 S.  1 BGB kann der Eigentümer einer Sache mit 
ihr „nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen“. 
Dem Eigentümer ist damit insbesondere das Recht zugewiesen, die Sache zu besit
zen und zu nutzen. Er ist der „erste ‚Nutzungsberechtigte‘ seiner Sache.“1 Nut

1 Schön, Der Nießbrauch an Sachen – Gesetzliche Struktur und rechtsgeschäftliche Gestal
tung, 1992, S.  1. In der ersten Kommission war beantragt worden, die Befugnis des Eigentümers 
zum Besitz und zur Ziehung von Nutzungen ausdrücklich festzuschreiben. Die Mehrheit der 
Kommission hielt dies jedoch für überflüssig und beschloss daher, dass „das Recht des Eigen
thümers, die Sache zu besitzen und die Nutzungen derselben zu ziehen, nicht besonders erwähnt 
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zungsberechtigt ist auch derjenige, dem der Eigentümer die Sache entgeltlich oder 
unentgeltlich zur Nutzung überlässt.2 

Besonders deutlich und intuitiv nachvollziehbar ist die „Verzeitung“ des Wertes 
eines Gutes im Fall einer entgeltlichen Nutzungsüberlassung. Der vom Eigen
tümer einer Sache erzielte Mietzins ist der Preis für die Nutzung der Sache für ei
nen bestimmten Zeitraum. Aber auch der Käufer erwirbt eine Sache nicht um ihrer 
selbst willen, sondern um sie zukünftig zur Befriedigung seiner Bedürfnisse nut
zen zu können. Aus der Perspektive eines Käufers besteht der Wert3 eines Gutes im 
Zeitpunkt des Kaufes im abgezinsten Wert aller ihm durch das Gut eröffneten 
Nutzungsmöglichkeiten.4 Ein Kaufvertrag kommt nur zustande, wenn sich die 
Parteien auf einen Preis verständigen können, der diesen Wert nicht übersteigt.5 
Anders ausgedrückt entspricht der Kaufpreis eines Gutes der Untergrenze des 
durch Abzinsung auf den Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses zusammengezoge
nen Nutzungswerts, den das Gut für den Käufer hat.6 

Der Umstand, dass der nichtberechtigte Inhaber das Gut anstelle des Berechtig
ten nutzen kann, solange es sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, führt zu ei
ner Komplikation: Das „Wertsein“ des Gutes „aktualisiert sich“ – um erneut mit 
Husserl zu sprechen – in den Händen des Nichtberechtigten, solange eine korrek
turbedürftige Güterzuordnung andauert. Mittels eines Anspruchs auf Übertra
gung des Gutes kann sich der Berechtigte zwar pro futuro wieder Zugriff auf die 
mit dem Gut verbundenen Nutzungsmöglichkeiten verschaffen. An dem Vorteil, 
den der Nichtberechtigte in der Vergangenheit bereits aus der Nutzung des Gutes 
gezogen hat, ändert sich hierdurch jedoch nichts. Wenn etwa der nichtberechtigte 
Besitzer eines Pkw damit in sechs Monaten 10.000  km zurücklegt, so wird der 
Wert dieser Nutzung durch die Herausgabe des Pkw an den Eigentümer nicht ge
schmälert. Um dem Nichtberechtigten auch den Vorteil zu entziehen, den er durch 
die Nutzung des Gutes in der Vergangenheit erlangt hat, muss der primäre An
spruch des Berechtigten auf Übertragung des Gutes um einen entsprechenden 
Ausgleichsanspruch ergänzt werden. 

werden [soll].“ Siehe Jakobs/Schubert (Hrsg.), Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
systematischer Zusammenstellung der unveröffentlichten Quellen – Sachenrecht I, 1985, S.  442.

2 Auf obligatorischer Grundlage bspw. aufgrund eines Miet, Pacht oder Leihvertrages. Der 
Eigentümer kann einem Dritten zudem durch die Bestellung eines Nießbrauchs ein umfassendes 
dingliches Nutzungsrecht einräumen.

3 Der Begriff des „Wertes“ hat eine lange ideengeschichtliche Tradition. Für einen Überblick 
siehe Winner, Wert und Preis im Zivilrecht, 2008, S.  6 ff.

4 Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 5.  Aufl. 2012, S.  351.
5 Ibid., S.  350; Pindyck/Rubinfeld, Microeconomics, 8.  Aufl. 2013, S.  318 f. Der Betrag, um den 

der Nutzen der Kaufsache für den Käufer den Kaufpreis übersteigt, bildet die sogenannte Kon
sumentenrente (consumer surplus), ibid., S.  132. Aus der Perspektive des Verkäufers stellt sich der 
Sachverhalt spiegelbildlich dar, ibid., S.  298.

6 Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 5.  Aufl. 2012, S.  350. Aus 
diesem Grund wäre ein potentieller Käufer bspw. nicht bereit, für ein Grundstück, das mit einem 
Nießbrauch mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren belastet ist, den gleichen Preis zu bezahlen wie 
für das Grundstück in unbelastetem Zustand: Der Nießbrauch verringert den Barwert des 
Grundstücks. 
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Damit ist die Brücke zu dem Regelungsproblem geschlagen, das den Gegen
stand der vorliegenden Untersuchung bildet: Unter welchen Voraussetzungen soll
te der nichtberechtigte Inhaber eines Gutes verpflichtet sein, Ausgleich für aus der 
Nutzung des Gutes gezogene Vorteile zu leisten, und wie sollte eine solche Nut
zungsausgleichspflicht gegebenenfalls ausgestaltet sein? Das Ziel der Untersu
chung besteht darin, die bestehenden Regelungen zum Nutzungsausgleich im Bür
gerlichen Recht einer kritischen Analyse zu unterziehen und auf dieser Grundlage 
Vorschläge für ihre Weiterentwicklung de lege lata und de lege ferenda zu unter
breiten.

Anlass der Untersuchung und methodischer Ansatz

Anlass und Motivation zu diesem Unterfangen ergeben sich aus dem dreifachen 
Befund, dass erstens das Regelungsproblem des Nutzungsausgleichs im BGB bis
lang nicht angemessen adressiert wird, dass es zweitens der Praxis nicht gelungen 
ist, die Schwächen der lex lata zu kompensieren, und dass es drittens an einer sys
tematischen wissenschaftlichen Durchdringung der Nutzungsausgleichsproble
matik fehlt.

Wenn de lege lata dem Inhaber eines Gutes der Vorteil entzogen werden soll, 
dass er das Gut in der Vergangenheit nutzen konnte, so wird er zusätzlich zur 
Übertragung des Gutes dazu verpflichtet, an den Berechtigten die aus dem Gut 
gezogenen Nutzungen i. S. v. §  100 BGB – also Früchte i. S. v. §  99 BGB und Ge
brauchsvorteile i. S. v. §  100 Alt.  2 BGB – herauszugeben bzw. ihren Wert zu er
setzen. Diese Rechtsfolge sieht das BGB insbesondere im Rücktrittsfolgenrecht, 
im Bereicherungsrecht, im EigentümerBesitzerVerhältnis und im Verhältnis des 
Erbschaftsbesitzers zum wahren Erben vor.7

Wie im Laufe der Untersuchung gezeigt wird, ist der Anwendungsbereich des 
Nutzungsausgleichs, der sich aus diesen Tatbeständen ergibt, inkonsistent.8 Die 
Verfasser des BGB haben sich insofern im Wesentlichen auf die Übernahme von 
Regelungen beschränkt, die sie in den im Reich geltenden Rechtsordnungen vor
fanden. Dabei versäumten sie es, einen Schritt zurückzutreten und zu hinterfra
gen, warum in einer bestimmten Konstellation ein Anspruch auf Nutzungsaus
gleich bestehen sollte – oder auch nicht. So wurde etwa die tradierte Privilegierung 
des redlichen Besitzers bezüglich gezogener Früchte schlicht als gegeben hinge
nommen und in den §§  987 ff. BGB kodifiziert.9 Ein weiteres Beispiel für das pro
blematische Vorgehen der Verfasser des BGB bei der Bestimmung des Anwen

7 §§  346 Abs.  1, 2, 818 Abs.  1, 2, 987 Abs.  1, 988, 993 Abs.  1 Hs.  1, 2020 f. BGB. Der durch ein 
Stückvermächtnis Beschwerte muss lediglich die seit dem Anfall des Vermächtnisses gezogenen 
Früchte an den Vermächtnisnehmer herausgeben, §  2184 BGB. Eine ausdrückliche Verpflichtung 
zum Wertersatz fehlt in §  987 BGB sowie in §  2184 BGB. Siehe dazu infra 1.  Teil:B.II.1.b), 
S. 35 ff. sowie 1.  Teil:B.II.1.d), S. 39 f. In den §§  292 Abs.  2 BGB und 2023 Abs.  2 BGB ist statt 
von Wertersatz von der „Vergütung“ der Nutzungen die Rede. 

8 Infra 2.  Teil:A, S. 136 ff.
9 Infra 2.  Teil:A.I.1, S. 138 ff.
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dungsbereichs des Nutzungsausgleichs bietet das Rücktrittsfolgenrecht, das aus 
einer Verallgemeinerung der Rechtsfolgen der actio redhibitoria hervorging, ohne 
dass deren konzeptionelle Grundlagen und Eignung für einen so breiten Anwen
dungsbereich ausreichend hinterfragt worden wären. Dies hat im Ergebnis dazu 
geführt, dass die sich aus §  346 Abs.  1, 2 BGB ergebende wechselseitige Verpflich
tung der Parteien zum Nutzungsausgleich nicht mit dem Leitbild des Rücktritts
folgenrechts – der Rückversetzung beider Parteien in den status quo ante contrac-
tum – übereinstimmt.10

Was die inhaltliche Ausgestaltung des Nutzungsausgleichs anbelangt, so besteht – 
wie nachfolgend näher erläutert wird11 – Einigkeit darüber, dass der Nichtberech
tigte Ausgleich nur in Höhe des Wertes schuldet, der spezifisch der Nutzung des 
fremden Gutes zuzumessen ist. Soweit das Nutzungsergebnis hingegen das per
sönliche Verdienst des Nichtberechtigten ist, soll es ihm grundsätzlich verbleiben. 
Der Nutzungsbegriff des §  100 BGB ist jedoch nicht geeignet, einen am Wert der 
Güternutzung ausgerichteten Haftungsumfang zu gewährleisten. Immer dann, 
wenn der nichtberechtigte Inhaber eines Gutes Früchte i. S. v. §  99 BGB zieht, muss 
er den gesamten von ihm erzielten Bruttoertrag an den Berechtigten abführen und 
kann von diesem im Gegenzug gemäß §  102 BGB lediglich die ihm entstandenen 
Fruchtgewinnungskosten inklusive einer kalkulatorischen Tätigkeitsvergütung 
verlangen. Dies wäre nur dann sachgerecht, wenn Früchte generell als das primäre 
wirtschaftliche Verdienst des genutzten Gutes anzusehen wären. Das ist jedoch 
nicht der Fall, da – wie sich zeigen wird12 – der Einfluss des Nichtberechtigten auf 
den Nutzungserfolg im Fruchtbegriff des §  99 BGB keinen Niederschlag gefunden 
hat. Nicht zu überzeugen vermag es vor diesem Hintergrund insbesondere, dass 
die Rechtsprechung Unternehmensgewinne Früchten gleichstellt und daher im 
Rahmen des Nutzungsausgleichs standardmäßig dem Berechtigten zuweist. Denn 
es trifft schlicht nicht zu – wie im Schrifttum vertreten wurde –, dass ein Unter
nehmen „‚bestimmungsgemäß‘ Gewinne (oder Verluste) hervorbringt, nicht an
ders als der Apfelbaum Äpfel trägt.“13 Während der Apfel dem Apfelbaum als Er
trag zumindest zu einem gewissen Grade inhärent ist, ist das konkret erzielte Un
ternehmensergebnis maßgeblich auf die Steuerung des unternehmerischen Risikos 
durch die Unternehmensleitung zurückzuführen. Für die Zwecke des Nutzungs
ausgleichs muss daher danach gefragt werden, ob und inwieweit ein nichtberech
tigter Inhaber eines Unternehmens selbst unternehmerisch aktiv geworden ist und 
sich an der Führung des Unternehmens beteiligt hat.14

Auch dann, wenn der Nichtberechtigte das Gut nicht zur Fruchtziehung nutzt, 
sondern i. S. v. §  100 Alt.  2 BGB zu seinem Vorteil gebraucht, ist die Praxis zur Be
stimmung des Haftungsumfangs – wie im Laufe der Untersuchung im Einzelnen 

10 Infra 2.  Teil:A.II.1, S. 191 ff.
11 Infra 1.  Teil:C.II, S. 110 ff.
12 Infra 1.  Teil:B.I.1.c), S. 21 ff.
13 Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, 1983, S.  562.
14 Siehe dazu näher infra 3.  Teil:C.II.1, S. 572 ff.
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erläutert wird15 – unbefriedigend. §  100 Alt.  2 BGB ist eine inhaltsleere Blankett
norm. Gebrauchsvorteile werden von der Rechtsprechung entweder anhand eines 
fiktiven Nutzungsentgelts oder anhand der zeitanteiligen linearen Wertminderung 
des genutzten Gutes bewertet. Welcher dieser beiden Bewertungsmaßstäbe in ei
nem konkreten Fall zur Anwendung kommt, bestimmt sich nach einer unüber
sichtlichen Kasuistik. Durch den Rückgriff auf ein fiktives Nutzungsentgelt wird 
den Parteien im wirtschaftlichen Ergebnis ein von ihnen nicht gewollter Nut
zungsüberlassungsvertrag untergeschoben. Bei einer Bewertung von Gebrauchs
vorteilen anhand der zeitanteiligen linearen Wertminderung wird der vom Nicht
berechtigten geschuldete Nutzungsausgleich systematisch zu niedrig angesetzt, da 
die Kosten für das in dem Gut gebundene Kapital nicht berücksichtigt werden. 

Auch im Schrifttum wurden bislang keine überzeugenden Ansätze entwickelt, 
um die beschriebenen Schwächen zu überwinden. Dies dürfte nicht zuletzt darauf 
zurückzuführen sein, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Pro
blematik des Nutzungsausgleichs durch eine gewisse Zersplitterung gekennzeich
net ist. Im Rahmen monographischer Arbeiten wird der Ausgleich von Nutzungen 
häufig nur am Rande gestreift. Dies gilt beispielsweise für den beträchtlichen Be
stand an Habilitationen und Dissertationen, die sich mit der Rückabwicklung von 
Verträgen befassen.16 Hier spielt die Nutzungsproblematik angesichts der vielfälti
gen sonstigen Probleme – auf der Rechtsfolgenseite insbesondere der Gefahrtra
gung nach Leistungsaustausch – in der Regel nur eine untergeordnete Rolle.17 Eine 
weitere Kategorie von Arbeiten zieht den Untersuchungsgegenstand im Gegenteil 
so eng, dass nur ein Teilaspekt der Nutzungsausgleichsproblematik abgedeckt 
wird. Beispiele hierfür sind die Fokussierung auf den Nutzungsausgleich im Rah

15 Infra 2.  Teil:B, S. 260 ff.
16 Siehe bspw. Dießelhorst, Die Natur der Sache als außergesetzliche Rechtsquelle verfolgt an 

der Rechtsprechung zur Saldotheorie, 1968; Leser, Der Rücktritt vom Vertrag – Abwicklungs
verhältnis und Gestaltungsbefugnisse bei Leistungsstörung, 1975; Kohler, Die gestörte Rück
abwicklung gescheiterter Austauschverträge, 1989; Kaiser, Die Rückabwicklung gegenseitiger 
Verträge wegen Nicht und Schlechterfüllung nach BGB – Rücktritts, Bereicherungs und Scha
densersatzrecht, 2000; Herold, Das Rückabwicklungsschuldverhältnis aufgrund vertraglichen 
oder gesetzlichen Rücktritts – Eine kritische Betrachtung des geltenden Rechts im Vergleich mit 
dem Reformentwurf der Schuldrechtskommission und einem Ausblick auf die europäische 
Rechtsvereinheitlichung, 2001; Coen, Vertragsscheitern und Rückabwicklung – Eine rechtsver
gleichende Untersuchung zum englischen und deutschen Recht, zum UNKaufrecht sowie zu 
den Unidroit Principles und den Principles of European Contract Law, 2003; Hellwege, Die 
Rückabwicklung gegenseitiger Verträge als einheitliches Problem, 2004, S.  575; Fest, Der Einfluss 
rücktrittsrechtlicher Wertungen auf die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung nichtiger Ver
träge, 2006; Komossa, Die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung unter Berücksichtigung des 
neuen Rücktrittsfolgenrechts – Zur Übertragbarkeit des Regelungsgedankens des §  346 III S.  1 
Nr.  3 BGB auf die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung gegenseitger Verträge, 2007; Döll, 
Rückgewährstörung beim Rücktritt – Eine Untersuchung der Rücktrittsfolgen, insbesondere der 
Wert und Schadensersatzpflichten, 2011.

17 Hellwege verzichtet sogar vollständig auf eine Behandlung des Nutzungsausgleichs, siehe 
Hellwege, Die Rückabwicklung gegenseitiger Verträge als einheitliches Problem, 2004, S.  575. 
Umgekehrt untersucht Pioch, Nutzungen und die Rückabwicklung gegenseitiger Verträge, 2016, 
den Nutzungsausgleich speziell für die Rückabwicklung gegenseitiger Verträge.
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men eines bestimmten Rechtsinstituts18 oder bezüglich einer bestimmten Güter
art.19 Obwohl es somit nicht an einschlägigen Publikationen mangelt, ist es bislang 
nicht gelungen, die Problematik des Nutzungsausgleichs in ihrer Eigenart voll
ständig zu erfassen. Die Brennweite der bisherigen rechtswissenschaftlichen For
schung war hierzu entweder zu weit oder zu eng eingestellt. 

Die daraus resultierende Lücke wird durch die Untersuchung geschlossen, in
dem sie erstmals den Fokus auf das Phänomen des Nutzungsausgleichs als solches 
richtet. Für dieses Unterfangen ist ein auf die Eigenart des Untersuchungsgegen
standes abgestimmter methodischer Ansatz erforderlich. Es ist kein Zufall, dass 
sich die bisherige wissenschaftliche Literatur in der Regel auf Einzelaspekte kon
zentrierte. Die für den Nutzungsausgleich relevanten Vorschriften sind über vier 
Bücher des BGB verstreut und auf der Rechtsfolgenseite in Rechtsinstitute mit 
ausgeprägter eigenständiger Dogmatik eingebettet. Trotz der Vielgestaltigkeit der 
Konstellationen, in denen der Ausgleich von Nutzungen relevant werden kann, ist 
die Problematik jedoch rechtsgebietsübergreifend gleichgelagert.20 Gemeinsamer 
Ausgangspunkt ist stets die Zuordnung eines Gutes zu einem Nichtberechtigten. 
Die fehlende Berechtigung kann darauf beruhen, dass rechtliche und tatsächliche 
Zuordnung eines Gutes auseinanderfallen, wie beispielsweise im Fall des nicht
berechtigten Besitzes. In gleicher Weise wird der Ausgleich von Nutzungen jedoch 
auch dann relevant, wenn die Rechtsordnung eine rechtlich wirksame Güter

18 Siehe bspw. Batsch, Vermögensverschiebung und Bereicherungsherausgabe – in den Fällen 
unbefugten Gebrauchens bzw. sonstigen Nutzens von Gegenständen (Eine Kritik der Lehre von 
der ‚Eingriffskondiktion‘), 1968; Ostendorf, Die Be und Entreicherung beim ungerechtfertigten 
Verbrauch und Gebrauch von Gegenständen und Leistungen, 1972; Kaiser, Die Nutzungsheraus
gabe im Bereicherungsrecht, 1987; Hagmann, Gewinnherausgabe im Rahmen des Nutzungs
herausgabeanspruchs gemäß §  818 I 1. Alt. BGB, 2007; Tillkorn, Der Nutzungsersatz im Kauf
recht – Eine vergleichende Untersuchung der Lösungsansätze bei Nacherfüllung, Rücktritt, 
Schadensersatz statt der ganzen Leistung und Widerruf, 2013.

19 Siehe bspw. Keil, Fehlerhafte Unternehmenskäufe – Konzept eines funktionsäquivalenten 
ZweiWegeModells für die Rückabwicklung, 1998; Rupietta, Die bereicherungsrechtliche 
Rückabwicklung unwirksamer Unternehmenskaufverträge, 2001; Ebert, Bereicherungsaus
gleich im Wettbewerbs und Immaterialgüterrecht, 2001; Jedlitschka, Die Rückabwicklung der 
unwirksamen Übernahme einer GmbHAnteilsmehrheit, 2004.  Teilweise erfolgt zusätzlich eine 
Beschränkung auf ein bestimmtes Rechtsinstitut. Siehe bspw. Lenzen, Analoge Anwendung von 
§§  987 ff. BGB auf Nutzungen aus Immaterialgütern und Gewerbebetrieben, 1978; Schauhoff, 
Die Bereicherungshaftung wegen der Nutzung rechtsgrundlos erlangten Geldes – Zur Ausle
gung des §  818 Abs.  1 und Abs.  2 BGB, 1992; Schäfer, Der Zins im Bereicherungsrecht – Bereiche
rungsrechtliche Rückabwicklung im Fall der Anlage rechtsgrundlos erlangten Geldes, 2002. Ein 
Literaturstrang überwiegend älteren Datums befasst sich zudem schwerpunktmäßig speziell mit 
Inhalt und Reichweite des Fruchtbegriffs, bspw. Affolter, Das Fruchtrecht, 1911; Schlüter, Der 
Fruchtbegriff bei Sachgesammtheiten, Vermögen und Erwerbsgeschäften, 1920; Mösl, Der 
Fruchtbegriff des Bürgerlichen Gesetzbuchs: Zur Begriffsbildung des BGB, 1953. Siehe aber auch 
noch aktuell Fortunato, Früchte und Nutzungen – Eine dogmenhistorische Untersuchung zur 
privatrechtlichen Erfassung von Vermögenserträgen, 2012.

20 Siehe bspw. Thunhart, Die Nutzungsvergütung – Grundgedanken, Tatbestände und Be
messung im BGB, 2005, S.  13; Zimmermann, in: Eidenmüller (Hrsg.), Revision des Verbraucher 
acquis, 2011, 167 (187) (speziell für die Rückabwicklung von Verträgen). In diesem Sinne auch 
Baker, Der bereicherungsrechtliche Nutzungsanspruch, 2017, S.  50.
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zuordnung nicht anerkennt und mit zeitlicher Rückwirkung korrigieren will, wie 
im Fall einer zwar wirksamen, aber rechtsgrundlosen Übereignung. Im Rahmen 
der Untersuchung wird die Problematik des Nutzungsausgleichs daher unter teil
weiser Loslösung von der etablierten Dogmatik als ein einheitliches Phänomen 
analysiert. Dies ermöglicht es, die zentralen Problemfelder des Nutzungsausgleichs 
zu identifizieren und rechtsgebietsübergreifend zu systematisieren. 

Insbesondere für die Entwicklung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung des 
Nutzungsausgleichs bedient sich die Untersuchung zudem des Rechtsvergleichs. 
Angesichts der Breite und Vielgestaltigkeit des Untersuchungsgegenstandes, der 
Berührungspunkte unter anderem zu diversen Aspekten des Bereicherungsrechts 
und zur Rückabwicklung von Verträgen aufweist, kann dies nicht im Wege von 
Länderberichten erfolgen. Vielmehr werden aus dem Rechtsvergleich gewonnene 
Erkenntnisse jeweils bei den einzelnen Problemkreisen eingebunden, für die sie 
relevant sind. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es, den Kreis der berücksichtigten 
Rechtsordnungen weit zu ziehen. Aufgrund der gemeinsamen Rechtstradition be
stehen in der Frage des Nutzungsausgleichs Anknüpfungspunkte insbesondere 
zum französischen, österreichischen und schweizerischen Recht. Zu einzelnen 
Punkten können darüber hinaus auch das englische Recht sowie die diversen Pro
jekte zur europäischen und internationalen Rechtsangleichung einbezogen werden.

Gang der Untersuchung

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im grundlegenden ersten Teil wird nach einer 
kurzen Erläuterung der Terminologie der Untersuchung zunächst ein systemati
sierender Überblick über die in der Frage des Nutzungsausgleichs äußert disparate 
lex lata gegeben. Hierauf aufbauend werden sodann die zentralen Strukturmerk
male des Nutzungsausgleichs herausgearbeitet sowie die bei der Ausgestaltung ei
nes Nutzungsausgleichsregimes zu beantwortenden Grundfragen konkretisiert. 
Neben der Festlegung des Anwendungsbereichs des Nutzungsausgleichs und der 
Bestimmung des Haftungsumfangs ist es insofern erforderlich, den Anspruch auf 
Nutzungsausgleich wertungsmäßig mit dem Schicksal des genutzten Gutes abzu
stimmen. 

Im zweiten Teil der Untersuchung wird der status quo des Nutzungsausgleichs 
einer kritischen Analyse unterzogen. Zu diesem Zweck wird jeweils dargelegt, wie 
die Grundfragen des Nutzungsausgleichs von der Rechtspraxis auf der Grundlage 
der lex lata beantwortet werden. Wie bereits erwähnt wurde, fällt das Ergebnis 
dieser Beurteilung im Hinblick auf Anwendungsbereich und Haftungsumfang 
 negativ aus. Auch die Praxis zur Abstimmung des Nutzungsausgleichs mit dem 
Schicksal des genutzten Gutes ist unbefriedigend. 

Aus diesem Grund werden im dritten Teil der Untersuchung Überlegungen zur 
Weiterentwicklung des Nutzungsausgleichs angestellt. Zu diesem Zweck werden 
zunächst die Anforderungen an ein sachgerechtes Nutzungsausgleichsregime kon
kretisiert. Anschließend werden die Grundfragen des Nutzungsausgleichs neu ge
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stellt und unter Beachtung dieser Anforderungen beantwortet. Da die hierdurch 
gewonnenen Grundstrukturen eines sachgerechten Nutzungsausgleichsregimes 
nicht unerheblich von der existierenden Praxis des Nutzungsausgleichs abweichen, 
wird sodann erläutert, inwieweit sie sich bereits auf der Grundlage der lex lata 
implementieren lassen, und inwieweit Umsetzungsmaßnahmen de lege ferenda 
 erforderlich sind. Den Abschluss der Untersuchung bildet ein Formulierungs
vorschlag zur Umsetzung der zentralen Ergebnisse de lege ferenda.



1.  Teil

Grundlegung

Nachfolgend werden zunächst kurz die im Rahmen der Untersuchung verwendete 
Terminologie erläutert (A.) sowie die für den Nutzungsausgleich de lege lata rele
vanten Vorschriften vorgestellt (B.). Anschließend werden die zentralen Charakte
ristika des Anspruchs auf Nutzungsausgleich herausgearbeitet, wodurch dieser 
zugleich von anderen Rechtsinstituten abgegrenzt werden kann (C.). Auf dieser 
Grundlage ist es abschließend möglich, die zentralen Grundfragen zu formulieren, 
die bei der Ausgestaltung eines Nutzungsausgleichsregimes beantwortet werden 
müssen (D.).



A. Terminologie der Untersuchung

Im Rahmen dieser Untersuchung wird die Leistung, die der nichtberechtigte In
haber eines Gutes dafür erbringen muss, dass er ein fremdes Gut genutzt hat, als 
Nutzungsausgleich bezeichnet. Dieser Begriff ist bislang wenig gebräuchlich und 
soll daher kurz erläutert werden (I.). Im Übrigen ergibt sich das Bedürfnis für eine 
teilweise eigenständige Terminologie aus dem methodischen Ansatz der Unter
suchung, die Frage des Nutzungsausgleichs rechtsgebietsübergreifend als einheit
liches Regelungsproblem zu behandeln. Um dem auch sprachlich Rechnung zu 
tragen, wird der Bezugspunkt der Nutzungsausgleichspflicht nachfolgend einheit
lich als „Gut“ bezeichnet (II.). Für die Zuordnung eines Gutes zu einem Rechts
subjekt wird der Begriff des „Innehabens“ verwendet (III.). Die durch einen An
spruch auf Übertragung eines Gutes verbundenen Rechtssubjekte werden als Be
rechtigter bzw. Nichtberechtigter bezeichnet (IV.).

I. Nutzungsausgleich

Wenn das BGB einem Nichtberechtigten die Vorteile aus der Nutzung eines zu 
Unrecht in seinem Vermögen befindlichen Gutes entziehen will, ordnet es an, dass 
zusätzlich zur (Rück)Übertragung des Gutes die daraus gezogenen Nutzungen im 
Sinne von §  100 BGB herauszugeben sind. Diese Rechtsfolge sieht das BGB insbe
sondere im Rücktrittsfolgenrecht, im Bereicherungsrecht, im Eigentümer Besitzer
Verhältnis und im Verhältnis des Erbschaftsbesitzers zum wahren Erben vor.1  
Für den Fall, dass er die Nutzungen nicht bzw. nicht mehr physisch herausgeben 
kann, wird der Nichtberechtigte in den einschlägigen Vorschriften subsidiär dazu 
verpflichtet, den Wert der gezogenen Nutzungen zu ersetzen2 bzw. zu vergüten.3  
 

1 §§  346 Abs.  1, 818 Abs.  1, 987 Abs.  1, 988, 993 Abs.  1 Hs.  1, 2020 BGB. Zudem ordnet §  2184 
S.  1 BGB an, dass der durch ein Vermächtnis Beschwerte an den Vermächtnisnehmer die seit dem 
Anfall des Vermächtnisses gezogenen Früchte herauszugeben hat.

2 §§  346 Abs.  2, 818 Abs.  2 BGB. Zur Problematik des Fehlens einer ausdrücklichen Verpflich
tung zum Wertersatz in den §§  987, 2184 BGB siehe infra 1.  Teil:B.II.1.b), S. 35 ff. sowie 1. Teil:B.
II.1.d), S. 39 f.

3 §  2023 Abs.  2 BGB. Der Ausdruck „Vergütung von Nutzungen“ wird auch in §  292 Abs.  2 
BGB gebraucht.



Sach, Personen und Vorschriftenverzeichnis

ABGB
– § 326 142
– § 329 439, 441
– § 330 142, 441, 451, 469
– § 1050 255, 512
– § 1051 255, 512
– § 1064 255, 512
– § 1437 469
– Gefahrtragung und Nutzungsausgleich   

255
– Privilegierung des redlichen unverklag

ten Besitzers 142, 441
Abschreibung, lineare
– Siehe Bewertung von Gebrauchs

vorteilen – anhand einer linearen 
Abschreibung

– Siehe Fiktiver Aufwand für eine 
berechtigte Güternutzung – lineare 
Abschreibung

Abzahlungsgeschäft siehe Nutzungs
ausgleich – bei Teilzahlungsgeschäften

AbzG
– § 2 Abs. 2 S. 2 50, 91, 262, 276, 284, 287, 

294, 303, 352, 524
– Siehe auch Nutzungsausgleich – bei 

Teilzahlungsgeschäften
actio quanti minoris siehe Gemeines  

Recht – actio quanti minoris
actio redhibitoria  siehe Gemeines  

Recht – actio redhibitoria
ADHGB
– Art. 289 80, 82
– Art. 354 196
– Art. 355 196
– Fälligkeitszinsen 82
– Rücktrittsrecht 196
ALR
– I 2 § 110 30, 31
– I 5 § 327 379
– I 5 § 328 379

– I 5 § 398 222
– I 5 § 400 222
– I 7 § 7 142
– I 7 § 8 142
– I 7 § 11 142
– I 7 § 189 141, 147
– I 7 § 190 141
– I 7 § 229 183
– I 9 § 220 22, 30
– I 11 § 109 79
– I 11 § 110 79
– I 11 § 114 255
– I 11 § 227 79
– I 16 § 189 147
– I 16 § 190 147
– II 8 § 696 82
– Einfluss auf BGB 137
– Einfluss auf Nutzungsbegriff des BGB  

30
– Nutzungsausgleichspflicht des Bereiche

rungsschuldners 147
– Privilegierung des redlichen unverklag

ten Besitzers 141
– Rückstrittsfolgenrecht 222
Annahmverzug siehe Gläubigerverzug
Arbeitsfrüchte siehe fructus – industriales
Aufwand, nutzungsbedingter
– Siehe Nutzungsausgleich – Berücksichti

gung nutzungsbedingten Aufwands
– Siehe Nutzungsausgleich – Zeitliche 

Zuordnung nutzungsbedingten 
Aufwands

Ausbeute, sonstige  siehe Früchte – Aus
beute, sonstige

Bau auf fremdem Grund  siehe Nutzungs
ausgleich – bei Bau auf fremdem Grund

Bereicherungsrecht
– Einheitslehre 270
– Gegenleistungskondiktion 227, 385, 565
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– Rechtswidrigkeitslehre 437
– Trennungslehre 270
– Vermögensmäßige Entscheidung, Lehre 

von der 242, 384, 497, 503, 565
– Wertbegriff, objektiver 271, 389, 398, 

621
– Wertbegriff, subjektiver 271, 274, 280, 

394
– Zuweisungsgehalt, Lehre vom 436
– Siehe auch Gefahrtragung – im Berei

cherungsrecht
– Siehe auch Nutzungsausgleich – nach 

Bereicherungsrecht
– Siehe auch Privilegierung des redlichen 

unverklagten Besitzers – Widerspruch 
zum Bereicherungsrecht

– Siehe auch Saldotheorie
– Siehe auch Zuordnung des commodum 

ex negotiatione – nach Bereicherungs
recht

Bereicherungsverbot
– im Naturrecht 23
– Siehe auch Schadensersatz – schadens

ersatzrechtliches Bereicherungsverbot 
und Nutzungsausgleich

Besitzer  siehe Privilegierung des redlichen 
unverklagten Besitzers

Besitzschutz, possessorischer 13, 14, 124, 
437

Bestandteile 154, 314
Bewertung von Gebrauchsvorteilen
– anhand des tatsächlichen Wertverlusts  

277
– anhand einer linearen Abschreibung  

275, 282, 299
– anhand eines fiktiven Nutzungsentgelts  

273, 282, 294
– bei Geld 291, 306
– bei Gütern mit unbegrenzter Nutzungs

dauer 286
– bei Immobilien 289
– bei Pkw 275
– Berücksichtigung von Kapitalkosten  

302
– zeitanteilige lineare Wertminderung 

siehe Bewertung von Gebrauchs
vorteilen – anhand einer linearen 
Abschreibung

– Siehe auch Fiktiver Aufwand für 
berechtigte Güternutzung

BGB
– § 90 12, 338
– § 92 32, 268
– § 99 3, 15, 126, 310, 360, 488, 576, 603, 

634, 635, 639, 641
– § 99 Abs. 1 16, 20, 100, 314, 339, 342, 

355, 456
– § 99 Abs. 2 16, 20, 100, 130, 314, 339
– § 99 Abs. 3 17, 96, 118, 130, 133, 339, 369, 

399
– § 100 3, 10, 15, 29, 310, 322, 336, 345, 

360, 635, 639, 641
– § 100 Alt. 2 3, 11, 28, 60, 87, 96, 128, 253, 
261, 291, 303, 305, 310, 339, 353, 370, 406, 
430, 529, 531, 537, 549, 554, 634, 636

– § 101 100, 360, 361, 583, 642
– § 102 4, 87, 93, 101, 126, 215, 311, 327, 

333, 340, 346, 361, 369, 574, 586, 595, 635, 
642

– § 104 498
– § 105 66
– § 142 67, 124, 493
– § 246 53, 76, 78, 365, 413, 532, 538
– § 247 539, 639
– § 248 542
– § 249 424
– § 251 424
– § 254 108
– § 273 63, 84
– § 275 376, 390
– § 276 44, 47, 381
– § 281 Abs. 5 57, 233, 289, 304, 638, 643
– § 281 a.F.  siehe § 285
– § 285 38, 40, 44, 48, 112, 251, 388, 423, 

507, 512, 620
– § 286 244, 254
– § 287 S. 2 375, 376, 606
– § 288 72, 76, 77, 80, 182, 362, 366, 413, 

422, 506, 513, 539, 639
– § 290 75, 76, 421
– § 291 35, 77, 182, 292, 365, 417, 639, 643
– § 292 34, 41, 99, 182, 185, 244, 272, 376, 

501, 504, 511, 638, 643
– § 300 505
– § 301 550
– § 302 34, 36, 48, 505, 550
– § 311 Abs. 2 26
– § 312e a.F. 59
– § 313 382
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– § 314 46, 490
– § 323 a.F. 175
– § 325 57, 233, 234, 289, 643
– § 326 a.F. 203
– § 327 S. 1 a.F. 202
– § 327 S. 2 a.F. 43, 47, 72, 378
– § 346 Abs. 1 46, 54, 124, 212, 215, 233, 

265, 289, 310, 337, 355, 390, 423, 489, 494, 
643

– § 346 Abs. 2 46, 54, 97, 238, 381, 412, 
489, 494, 556, 571, 617, 625, 640

– § 346 Abs. 2 S. 2 49, 238, 271, 274, 280, 
289, 404, 406, 530

– § 346 Abs. 3 47, 92, 98, 381, 479
– § 346 Abs. 4 98
– § 346 a.F. 42
– § 346 S. 2 a.F. 238
– § 347 Abs. 1 47, 109, 221, 222, 229, 265
– § 347 Abs. 2 S. 1 89, 332, 586
– § 347 Abs. 2 S. 2 93, 332
– § 347 a.F 42, 71, 91, 221, 276, 378
– § 347 S. 3 a.F. 53, 71, 412
– § 350 a.F. 381
– § 351 a.F. 459
– § 352 a.F. 459
– § 353 a.F. 459
– § 355 59
– § 357a 60, 499
– § 357 Abs. 7 60, 479
– § 357 a.F 54
– § 357c 60
– § 361a a.F. 52
– § 361b a.F. 52
– § 372 551
– § 433 Abs. 1 40, 244, 254, 289, 374, 511
– § 433 Abs. 2 81
– § 437 55
– § 438 571
– § 439 Abs. 5 56, 230, 304, 638
– § 441 Abs. 3 280, 530
– § 441 Abs. 4 58
– § 446 a.F. 78
– § 446 S. 1 132, 373, 383, 516, 573
– § 446 S. 2 31, 40, 81, 132, 245, 254, 373, 

383, 507, 510, 511, 573, 644
– § 452 a.F. 30, 78, 255
– § 467 S. 1 a.F. 55, 262
– § 474 Abs. 1 231
– § 485 54

– § 487 Abs. 4 a.F. 55
– § 497 Abs. 4 363, 414
– § 503 Abs. 2 a.F. 50
– § 506 50, 524
– § 507 284, 524
– § 508 S. 4 50, 276
– § 536 489
– § 543 492
– § 546 41
– § 546a 505
– § 581 20, 316, 317, 455, 456, 640, 645
– § 596a 583
– § 597 505
– § 633 Abs. 2 a.F. 56
– § 634 Abs. 4 a.F. 55
– § 635 Abs. 4 56, 230, 638
– § 641 Abs. 4 78
– § 667 Alt. 2 111, 112, 115, 119
– § 677 119
– § 681 S. 2 112, 119
– § 687 Abs. 2 112, 119, 252, 391
– § 812 Abs. 1 14, 58, 62, 63, 65, 68, 83, 

117, 118, 168, 173, 175, 179, 188, 224, 226, 
240, 252, 436, 497, 500

– § 816 Abs. 1 S. 1 112, 179, 253, 392, 620, 
633

– § 818 Abs. 1 34, 39, 62, 63, 97, 124, 240, 
265, 310, 324, 337, 355, 358, 366, 392, 438, 
471, 620

– § 818 Abs. 2 34, 37, 62, 63, 97, 124, 240, 
270, 274, 280, 293, 297, 389, 392, 413, 489, 
497, 500, 563, 565, 620, 626, 640, 644

– § 818 Abs. 3 34, 47, 63, 67, 93, 98, 139, 
160, 171, 174, 175, 179, 181, 223, 227, 228, 
242, 270, 274, 285, 296, 332, 368, 376, 379, 
385, 392, 438, 450, 497, 500, 563, 588, 630

– § 818 Abs. 4 98, 182, 190, 265, 272, 282, 
376

– § 819 34, 98, 188, 222, 227, 265, 272, 282, 
365, 376, 408, 412, 417, 421

– § 820 35
– § 823 Abs. 1 99, 105
– § 848 375
– § 849 76
– § 859 13
– § 861 13, 14, 124, 436
– § 862 13
– § 894 167
– § 903 1, 13, 44, 109, 272, 374
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– § 932 13
– § 935 179, 181, 268, 285, 440
– § 946 416
– § 947 416
– § 948 416
– § 950 386, 416
– § 951 179, 386, 416, 420
– § 953 314, 642
– § 954 314, 642
– § 955 314, 642
– § 956 314, 642
– § 957 314, 642
– § 985 14, 38, 65, 94, 168, 173, 283, 338, 

642
– § 987 Abs. 1 35, 40, 42, 87, 97, 182, 186, 

238, 265, 272, 274, 283, 310, 338, 355, 375, 
436, 505, 511, 644

– § 987 Abs. 2 35, 42, 109, 182, 186, 221, 
228, 265, 292, 338, 501, 504

– § 988 35, 65, 161, 170, 176, 225, 272, 285, 
332, 338, 376, 437, 637, 645

– § 989 97, 186, 376, 379, 386
– § 990 35, 105, 108, 169, 188, 222, 282, 

375, 376, 436, 505
– § 991 Abs. 1 177, 637, 645
– § 992 77, 105, 177
– § 993 35, 64, 99, 182, 318, 451, 453, 609, 

611, 637, 645
– § 993 Abs. 1 21
– § 994 89, 163, 332, 416, 587, 595, 645
– § 995 90
– § 996 89, 332, 416, 588
– § 997 416
– § 998 101, 645
– § 1001 92
– § 1003 92
– § 1030 316, 645
– § 1036 317
– § 1039 20, 36, 317, 319
– § 1067 316
– § 1213 119
– § 1649 345
– § 1655 a.F. 345
– § 1936 426, 602
– § 1959 111
– § 2019 39, 390, 396, 423, 620, 632
– § 2020 38, 177, 265, 310, 337, 396, 423, 

438, 624, 645
– § 2021 38, 93, 376, 624

– § 2022 39, 89
– § 2023 39, 99, 182, 376
– § 2024 39, 99, 188, 282, 376
– § 2154 40
– § 2170 40
– § 2174 376, 390
– § 2184 39, 99, 165, 338, 376, 511, 606, 637, 

646
– § 2379 256
– § 2380 256
BGBE Bayern
– II Art. 362 Abs. 3 464
– III Art. 16 144
– III Art. 100 144
– III Art. 163 144
– Kompensationsmodell bei Veräuße

rungsverträgen 464
BGBE Hessen 144, 463
– Kompensationsmodell bei Veräuße

rungsverträgen 463
Bordellpachtverträge
– Siehe auch Nutzungsausgleich – bei 

Nutzungsüberlassungsverträgen
– Siehe Pachtvertrag – Bordellpacht

verträge
Bürgerliche Früchte  siehe fructus – civiles

Caemmerer, Ernst von 270, 380, 436
Canaris, ClausWilhelm 74, 227, 297, 351, 

367, 370, 389, 399, 404, 565, 615
CISG
– Art. 69 510
– Art. 84 474
CMBC  siehe Codex Maximilianeus 

Bavaricus Civilis
Code civil
– Art. 549 141, 440, 466
– Art. 550 142
– Art. 583 22
– Art. 1183 (1804) 197
– Art. 1184 196
– Art. 1184 (1804) 195
– Art. 1196 509
– Art. 1197 510
– Art. 1229 467, 491
– Art. 13523 468
– Art. 13526 468
– Art. 13527 468
– Art. 1378 (1804) 466
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– Art. 1583 509
– Art. 1644 468
– Art. 1645 468
– Art. 1646 468
– Art. 1647 379
– Art. 1652 79
– Art. 2276 441
– Art. 2277 450
– action rédhibitoire 465
– clause résolutoire 467
– Einfluss auf BGB 137
– Einfluss auf Fruchtbegriff des BGB 23
– Kompensationsmodell bei Veräuße

rungsverträgen 466
– nullité 465
– Privilegierung des redlichen unverklag

ten Besitzers 142, 440
– résolution 195, 467, 491
Schuldrechtsreform 2016 465, 467, 491
Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis  

142
commodum ex negotiatione
– Nutzungen als commodum ex negotia

tione 251, 471
– Siehe auch Surrogat – Umstellung einer 

Verpflichtung zum Nutzungsausgleich 
auf Surrogate

– Siehe auch Zuordnung des commodum 
ex negotiatione

commodum ex re 34, 367, 393, 471
commodum, stellvertretendes
– Siehe Zuordnung des commodum ex 

negotiatione – nach § 285 Abs. 1
Cosack, Konrad 32, 291, 342
Crome, Carl 324
cuius periculum eius commodum siehe 

Gefahrtragung – und Nutzungsaus
gleich

Darlehensvertrag 49, 54, 237, 364, 484, 494, 
506, 525

– Verbraucherdarlehensvertrag 49, 54, 61, 
363, 488, 499, 638

– Siehe auch Nutzungsausgleich – bei 
Nutzungsüberlassungsverträgen

Dauerschuldverhältnis 45, 49, 66, 484, 490, 
493

– Siehe auch Nutzungsausgleich – bei 
Nutzungsüberlassungsverträgen

DCFR  siehe Draft Common Frame of 
Reference

Deliktische Zinsen nach § 849 BGB 76
Dernburg, Heinrich 18, 247
Differenzmethode  siehe Schadensersatz – 

Differenzmethode
Draft Common Frame of Reference 451, 

474, 492, 510
Dreifache Schadensberechnung  siehe 

Schadensersatz – Dreifache Schadens
berechnung

Dresdner Entwurf
– Art. 168 194
– Art. 169 194
– Art. 182 194
– Art. 297 247
– Art. 462 464
– Einfluss auf Rücktrittsfolgenrecht des 

BGB 200
– Kompensationsmodell bei Veräuße

rungsverträgen 207, 464, 477
– Nutzungsausgleich bei Wandlung 465
– Schuldnerverzug und Nutzungsaus

gleich 247

E I
– § 217 538
– § 244 186, 250
– § 427 202, 208, 209, 222
– § 463 256, 373
– § 491 256
– § 619 119
– § 740 158
– § 740 151
– § 792 19, 32
– § 793 31, 262
– § 930 153, 154, 156, 161, 168
– § 931 249
– § 933 186
– § 936 156, 163
– § 939 180, 452
– § 1878 157, 163
– § 2081 157
– § 2083 157
– Berücksichtigung nutzungsbedingten 

Aufwands 87, 89
– Privilegierung des redlichen unverklag

ten Besitzers 151
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E II
– § 637 119
– § 901 87
– § 2054 87
– Berücksichtigung nutzungsbedingten 

Aufwands 87
– Privilegierung des redlichen unverklag

ten Besitzers 158
efficient breach  siehe Vertragsbruch, 

effizienter
Effizienz
– Siehe Nutzungsausgleich – Berücksichti

gung von Effizienzgesichtpunkten
– Siehe Vertragsbruch, effizienter
EigentümerBesitzerVerhältnis 3, 35, 65, 

99, 138, 140, 156, 163, 165, 268, 338, 376, 
436, 447, 454, 586, 606, 637, 644

– Fremdbesitzerexzess 162
– Sperrwirkung 165, 268, 376, 416
– Siehe auch Privilegierung des redlichen 

unverklagten Besitzers
– Siehe auch Verwendungen – Verwen

dungsersatz
Eingriffserwerb, Lehre vom 113, 252, 354
Einheitslehre  siehe Bereicherungsrecht – 

Einheitslehre
Entwurf eines Handelsgesetzbuches für 

die Preussischen Staaten
– Art. 250 196
– Art. 251 196
– Rücktrittsrecht 196
EONIA 541
Erbschaftsanspruch
– Siehe Nutzungsausgleich – im Verhältnis 

ErbeErbschaftsbesitzer
– Siehe Surrogation – dingliche
– Siehe Surrogation – Mittelsurrogation
Erbschaftskauf 256, 509
Erhaltungskosten, gewöhnliche  siehe 

Verwendungen – Erhaltungskosten, 
gewöhnliche

Ersatzaussonderung 623
Ersparniscommodum 253
Erzeugnisse  siehe Früchte – Erzeugnisse
€STR 541 
Eviktion 142, 315, 320, 527
EZB 73, 540

Fälligkeitszinsen 83, 511
Fiktiver Aufwand für berechtigte Güter

nutzung
– Begriff der Gebrauchsvorteile als dog 

matischer Anknüpfungspunkt 128, 261
– Bestimmung aus der Perspektiv eines 

Vollrechtsinhabers 519
– Kapitalkosten 302, 528
– lineare Abschreibung 552
– Notwendigkeit einer Regelung für 

Durchführung des Nutzungsausgleichs  
126

– Siehe auch Bewertung von Gebrauchs
vorteilen

Flume, Werner 229, 293, 384, 565
Früchte
– Ausbeute, sonstige 16, 20, 32, 36, 153, 

315, 342
– Einfluss des Fruchtziehenden auf die 

Fruchtentstehung 21
– Erzeugnisse 16, 36, 154, 312, 314, 319, 

328, 639
– Fruchtbegriff des BGB 15
– Fruchtbegriff im gemeinen Recht 17
– Funktionen des Fruchtbegriffs 316
– mittelbare Früchte 16, 39, 130, 253, 339, 

360, 369, 399
– organischer Fruchtbegriff 17
– Raubfrüchte 456
– Rechtsfrüchte 16, 100, 101, 126, 130, 

314, 319, 339, 360
– Sachfrüchte 16, 24, 100, 101, 126, 146, 

310, 339, 342, 355, 443, 456
– Übermaßfrüchte 36, 440, 453, 456, 457
– unmittelbare Früchte 16, 100, 101, 126, 

314, 319, 339
– wirtschaftlicher Fruchtbegriff 17
– Wirtschaftlichkeitskriterien 17
– Siehe auch fructus
– Siehe auch Nutzungen – Einordnung 

von Zinsen in den Nutzungsbegriff
– Siehe auch Nutzungen – Grundsatz der 

Substanzerhaltung
Fruchtgewinnungskosten 87, 101, 126, 129, 

131, 160, 215, 311, 327, 333, 340, 346, 355, 
369, 574, 586, 595, 635, 642

– Erfordernis einer ordnungsmäßigen 
Wirtschaft 85, 332, 574, 595

– Siehe auch Nutzungsausgleich – Berück
sichtigung nutzungsbedingten Aufwands
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Fruchtziehungskosten  siehe Fruchtgewin
nungskosten

fructus
– civiles 17, 148, 312
– consumti 23, 25, 141, 445, 447
– extantes 25, 141, 447
– fundi 327
– industriales 21, 128, 215, 312, 443, 447, 

448, 651
– mere industriales 24, 443
– mere naturales 22, 128, 214, 311, 651
– naturales 16, 18, 22, 128, 214, 311, 448, 

651
– rei 24, 321, 443

Gebrauchsvorteile
– Begriff der Gebrauchsvorteile im 

BGB 28
– Gebrauch i.S.v. § 100 Alt. 2 BGB 264
– Siehe auch Bewertung von Gebrauchs

vorteilen
– Siehe auch Fiktiver Aufwand für 

berechtigte Güternutzung – Begriff der 
Gebrauchsvorteile als dogmatischer 
Anknüpfungspunkt

– Siehe auch Nutzungen – Grundsatz der 
Substanzerhaltung

– Siehe auch Verbrauch – und Gebrauch
Gefahrtragung
– im Bereicherungsrecht 384
– im Rücktrittsfolgenrecht 378
– mortuus redhibetur 210, 379
– und Nutzungsausgleich 132, 373, 516, 

605
– und Schuldnerverzug 376, 606
Gegenleistungskondiktion  siehe Bereiche

rungsrecht – Gegenleistungskondiktion
Geld
– Siehe Bewertung von Gebrauchsvortei

len – bei Geld
– Siehe Zuordnung des Residuums bei 

produktiver Güternutzung – bei 
ertragsbringender Nutzung von Geld

Gemeines Recht
– actio quanti minoris 192
– actio redhibitoria 192, 210
– condictio indebiti 198
– condictio ob causam finitam 198
– condictio sine causa 198
– Einfluss auf BGB 137

– Einfluss auf Rücktrittsfolgenrecht des 
BGB 200

– Einordnung von Zinsen in den Frucht
begriff 147, 360

– Fruchtbegriff  17
– Haftung des Verzugsschuldners für 

gezogene Früchte 246
– lex commissoria 195
– mortuus redhibetur 210, 379
– Nutzungsausgleich ab Klageerhe

bung 183
– Nutzungsausgleichspflicht des Bereiche

rungsschuldners 146
– periculum est emptoris 509
– Privilegierung des redlichen unverklag

ten Besitzers 23, 141
– Resolutivbedingung 195
– Rückabwicklung unwirksamer Verträge  

198
– Siehe auch fructus
Gesetzliche Zinstatbestände
– und Nutzungsausgleich 68
– Siehe auch Deliktische Zinsen nach § 849 

BGB
– Siehe auch Fälligkeitszinsen
– Siehe auch Nutzungszinsen
– Siehe auch Prozesszinsen
– Siehe auch Verzinsung empfangenen 

Geldes nach § 347 S. 3 BGB a.F.
– Siehe auch Verzugszinsen
Gewinn
– Siehe Nutzungen – Einordnung von 

Unternehmensgewinnen in den 
Nutzungsbegriff

– Siehe Zuordnung des Residuums bei 
produktiver Güternutzung – Begriff des 
Residuums 

Gewinnhaftung, präventive 112
Gewinnungskosten  siehe Fruchtgewin

nungskosten
Gläubigerverzug
– und Haftung für nicht gezogene 

Nutzungen 35, 37, 39, 48, 505, 550
– und Nutzungsausgleich 551
Glück, ChristianFriedrich von 148, 217, 

361
GmbHG
– § 15 335
– § 30 342
– § 31 342
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Göppert, Heinrich 19
Grotius, Hugo 24
Grundsatz der Substanzerhaltung.  Siehe 

Nutzungen – Grundsatz der Substanzer
haltung

Gut
– Begriff 12
– Berechtigung zum Innehaben eines 

Gutes 14
– Innehaben eines Gutes 14

Halmtaxe 100, 101, 583
HGB
– § 352 82, 363, 413
– § 353 80, 82
Husserl, Gerhart 1, 120, 439
HWiG, § 3 Abs. 3 Hs. 1 53

Industrialfrüchte  siehe fructus – 
 industriales

Inflationsindexierung 536
InsO
– § 48 623
– § 143 190
Interesse, negatives  siehe Negatives 

Interesse

Jacubezky, Karl von 203
Jhering, Rudolf von 209
Johow, Reinhold 15, 30, 137, 139, 140, 152, 

181, 184, 186, 262, 267, 321

Kapitalkosten  siehe Fiktiver Aufwand für 
berechtigte Güternutzung – Kapital
kosten

Kipp, Theodor 251
Kohler, Josef 27, 110
Kompensationsmodell bei Veräußerungs

verträgen
– im BGBE Bayern 464
– im BGBE Hessen 463
– im Code Civil 466
– im Dresdner Entwurf 207, 464, 477
– im Sächsischen BGB 207, 463, 470
– in den PICC 470
– in der Rechtsprechung des OGH 470
– keine Übernahme in das BGB 207
– Kritik 475
Koppensteiner, HansGeorg 228, 394, 409, 

413, 415, 612, 623

Kübel, Franz von 137, 139, 145, 151, 185, 
198, 200, 207, 241, 245, 248, 374, 464, 508

Kurlbaum, Karl 154

Larenz, Karl 297
Leasingverträge  siehe Nutzungsausgleich 

– bei typengemischten Verträgen
Leihvertrag 37, 123, 176, 457, 506, 517
– Siehe auch Nutzungsausgleich – bei 

Nutzungsüberlassungsverträgen
Leser, Hans G. 205, 218
lex commissoria  siehe Gemeines Recht – 

lex commissoria
Loenartz, Peter 24, 312, 443
Lösungsrecht
– Fehlen als Argument für Privilegierung 

des redlichen unverklagten Besit
zers 179, 268, 449, 653

– Fehlen im ABGB 450
– im Code civil 450
– im E I 180, 450
– im TESachR 180
– im ZGB 450
– Streichung durch die zweite Kommis

sion 180
lucrum et casum sentit dominus  siehe 

Gefahrtragung – und Nutzungsaus
gleich

Mandry, Gustav von 154, 158
Mietkauf  siehe Nutzungsausgleich –  

bei typengemischten Verträgen
Mietvertrag 68, 100, 145, 165, 506
– Siehe auch Nutzungsausgleich – 

bei Nutzungsüberlassungsverträgen
Minderung 280, 336, 459, 530
– Siehe auch Nutzungsausgleich –  

bei Minderung
Mittelsurrogation  siehe Surrogation –  

Mittelsurrogation
Mommsen, Friedrich 209
mortuus redhibetur  siehe Gefahrtragung 

– mortuus redhibetur

Nachlieferung  siehe Nutzungsausgleich 
– bei Nachlieferung und Neuherstellung

Naturalrestitution  siehe Schadensersatz 
– Naturalrestitution

Naturfrüchte  siehe fructus – naturales
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Negatives Interesse
– und Nutzungsausgleich 212
– und status quo ante contractum 208, 

232, 461
Neuherstellung  siehe Nutzungsausgleich 

– bei Nachlieferung und Neuherstellung
Nießbrauch 16, 20, 118, 316, 546, 640, 645
– an verbrauchbaren Sachen 316
– dingliche Zuordnung getrennter 

Früchte 314, 320
– Erfordernis einer ordnungsmäßigen 

Wirtschaft 319, 456
Nominalwertprinzip 536
Nutzungen
– Einordnung von Kapitalerträgen in den 

Nutzungsbegriff 360
– Einordnung von Unternehmensgewin

nen in den Nutzungsbegriff 339
– Einordnung von Zinsen in den Nut

zungsbegriff 147, 360
– Grundsatz der Substanzerhaltung 31, 

133, 291, 358
– Nutzungsbegriff des BGB 15, 29, 133, 

322, 336, 345, 360
– Siehe auch commodum ex negotiatione 

– Nutzungen als commodum ex 
negotiatione

– Siehe auch Früchte
– Siehe auch Gebrauchsvorteile 
– zeitliche Zuordnung 100
Nutzungsausfallschaden  siehe Schadens

ersatz – Nutzungsausfallschaden
Nutzungsausgleich
– Anspruchsinhalt siehe Bestimmung des 

Wertes der Güternutzung
– Begriff 11
– bei Bau auf fremdem Grund 416, 421
– bei Minderung 58
– bei Nachlieferung und Neuherstellung  

56, 233, 304, 644
– bei Nutzungsüberlassungsverträgen 45, 

49, 66, 237, 264, 284, 355, 364, 481, 523, 
638, 643

– bei Teilzahlungsgechäften 50, 61, 91, 
262, 276, 284, 294, 302, 352, 524

– bei typengemischten Verträgen 285, 525
– bei unwirksamen Verträgen 61, 165, 223, 

239
– bei verschärfter Haftung 182, 282

– bei vertraglichen Erfüllungsansprüchen  
243, 517

– bei Wandlung 55, 276
– bei widerrufenen Verbraucherverträgen  

52, 58, 479, 480, 488, 499, 638
– Berücksichtigung nutzungsbedingten 

Aufwands 83, 101, 329, 591, 596
– Berücksichtigung von Effizienzgesichts

punkten 431, 454, 516, 549, 615
– Charakteristika des Nutzungsaus

gleichs 103
– Haftung für nicht gezogene Nutzungen  

35, 37, 48, 107, 549
– im EigentümerBesitzerVerhältnis 35, 

61, 140, 156, 163
– im Verhältnis ErbeErbschaftsbesitzer  

38, 149, 157, 163
– im Verhältnis VermächtnisnehmerBe

schwerter 39, 149, 157, 163, 249, 637, 646
– nach Bereicherungsrecht 34, 61, 146, 

151, 158, 170, 223, 239
– nach Rechtshängigkeit eines Heraus

gabeanspruchs 40, 182
– nach Rücktrittsfolgenrecht 42, 220, 238
– Siehe auch Bewertung von Gebrauchs

vorteilen
– Siehe auch Gefahrtragung – und 

Nutzungsausgleich
– Siehe auch Kompensationsmodell bei 

Veräußerungsverträgen
– Siehe auch negatives Interesse – und 

Nutzungsausgleich
– Siehe auch Saldotheorie – Auswirkungen 

auf Nutzungsausgleich
– Siehe auch Schadensersatz – Nutzungs
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